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Die folgenden Informationen richten sich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatpersonen. Wenn Sie die Erträgnisaufstellung Ihrer Einkommen
steuer erklärung beifügen, empfehlen wir, diese Informationen mit einzureichen.

1. Aufbau und Inhalt der Erträgnisaufstellung

Die Erträgnisaufstellung enthält detaillierte Informationen über die Einkünfte aus Kapitalvermögen (Einzelerträgnisse), die Sie aus Konten/Depots unter Ihrer 
auf der Erträgnisaufstellung ausgewiesenen Kundennummer im genannten Erträgniszeitraum 2017 erzielt haben. Sie dient der Erläuterung der Jahres
steuerbescheinigungund‒fallsbeantragt‒derVerlustbescheinigung.AnhandderinderErträgnisaufstellungaufgeführtenEinzelerträgnissekönnenSie
die Zusammensetzung der Beträge in den jeweiligen Summenzeilen der Jahressteuerbescheinigung nachvollziehen.

Die Erträgnisaufstellung gliedert sich je nach Steuerstatus wie folgt:

 TeilA) ZusammenfassungderEinkünfteausKapitalvermögenfürdieAnlageKAPderEinkommensteuererklärung(nurfürPrivatvermögeneines
Steuer inländers)

 Teil B)  Erläuterung dieser Zusammenfassung sowie der Jahressteuerbescheinigung (nur für Privatvermögen eines Steuerinländers)

 TeilC) Verlustverrechnung(nurfürPrivatvermögeneinesSteuerinländers)

 Teil D) Übersicht der Einzelerträgnisse 

 Teil E) Übersicht der Einzelerträgnisse für abweichend wirtschaftlich Berechtigte

Teil A dientalsAusfüllhilfefürdieAnlageKAPundsomitderErfassungvonKapitalerträgenimRahmenderEinkommensteuererklärung.SofernSiebeab
sichtigenoderdazuverpflichtetsind,IhreKapitalerträgeindieEinkommensteuererklärungeinzubeziehen,unterstütztSiedieAusfüllhilfebeiderÜbertragung
derBeträgeausderJahressteuerbescheinigung.DieDarstellunginTeilAzeigtdazueinenAusschnittdesamtlichenVordrucksderAnlageKAP.AlleinIhrer
JahressteuerbescheinigungenthaltenenBeträgewurdenindieentsprechendenZeilen/SpaltenderAnlageKAPübertragen.BitteprüfenSie,inwieweiteine
Übernahme der ausgewiesenen Kapitalerträge in Ihre Einkommensteuererklärung sinnvoll oder geboten ist. Lassen Sie sich bei Bedarf von Ihrem steuer
lichen Berater unterstützen.

DieZeile7derAnlageKAPenthälteineSpalte„korrigierteBeträge“.DiesistderFall,wennSiein2017AnteileanausländischenthesaurierendenInvest
mentfonds verkauft haben und wir einen nachholenden Steuerabzug auf die besitzzeitanteiligen akkumulierten Thesaurierungen vorgenommen haben. 
DieseThesaurierungenwarenbereitsinIhrenEinkommensteuererklärungenderVorjahrealssteuerpflichtigeKapitalerträgezuerfassenundsindin2017
nichtnochmalsmateriellsteuerpflichtig.UmeinedoppelteBesteuerungzuvermeiden,könnenSiedie„HöhederKapitalerträge“umdiebesitzzeitanteiligen
akkumuliertenThesaurierungenkorrigieren.Der„korrigierteBetrag“istderumdieseThesaurierungenreduzierteBetragderPosition„HöhederKapital
erträge“.Siekönnenzudemverpflichtetsein,eineKorrekturderKapitalerträgeinderSpalte„korrigierteBeträge“vorzunehmen,sofernwirzumBeispiel
wegenfehlenderAnschaffungskostenoderfehlenderVeräußerungserlösekeineKenntnisvonderkorrektenHöhederKapitalerträgehaben(Zeile9).In
diesenFällenhabenwirdenKapitalertragsteuerabzugvonderErsatzbemessungsgrundlagevorgenommen.

DieZeile12/13derAusfüllhilfeenthältIhrenbeiunsinAnspruchgenommenenSparerPauschbetrag.DieAnlageKAPverlangteineAufteilungdesSparer
PauschbetragesauferklärteundnichterklärteKapitalerträgeindenZeilen12und13.BitteprüfenSie,inwieweiteineAufteilungimRahmenIhrerEinkommen
steuererklärung vorzunehmen ist.

DieZeile15derAnlageKAPenthältnurdanneinenBetrag,wennIhnenin2017Thesaurierungen(ausschüttungsgleicheErträge)ausAnteilenanaus
ländischenthesaurierendenInvestmentfondszuzurechnensind.FürdieseKapitalerträgehabenwirmangelseinestatsächlichenZuflussesin2017keinen
Kapitalertragsteuerabzugvorgenommen.DieThesaurierungensindjedochin2017materiellsteuerpflichtig.DieserBetragistinZeile15derAnlageKAP
anzugeben.

Teil B beinhaltet die Zuordnung der Beträge zur Jahressteuerbescheinigung 2017. Diese Übersicht stellt die Zusammensetzung der Gesamtsummen der 
Jahressteuerbescheinigung aus den Teilbeträgen der jeweiligen Einzelerträgnisse (Teil D) durch in Klammern stehende Kleinbuchstaben dar. Zum Beispiel 
erfolgteineAufsummierungallerinTeilDmit(a)gekennzeichnetenBeträgezurPosition„HöhederKapitalerträge“.

Die Position „Höhe der Kapitalerträge“enthältdenGesamtbetragderkapitalertragsteuerpflichtigenKapitalerträgenachVerlustverrechnung(unterEin
bezuggegebenenfallserfolgterVerlustüberträgeausdemVorjahrodervonanderenKreditinstitutenimRahmenvonGesamtdepotüberträgen),jedochvor
Berücksichtigung eines SparerPauschbetrages. In diesem Betrag sind auch die besitzzeitanteiligen akkumulierten Thesaurierungen ausländischer Invest
mentfondsenthalten,aufdiewirbeiVeräußerung/RückgabederAnteileKapitalertragsteuereinbehaltenhaben(nachholenderSteuerabzug).Die„Höheder
Kapitalerträge“enthältkeinelaufendenThesaurierungenausländischerInvestmentfonds,dawirvondiesenKapitalerträgenmangelseinestatsächlichen
Zuflusses keinen Steuerabzug vornehmen.

DiePosition„HöhederKapitalerträge“weistnurdanneinenBetragaus,wennderGesamtbetragderkapitalertragsteuerpflichtigenKapitalerträgepositivist.
IstderGesamtbetragderKapitalerträgenegativ,zeigenwirIhnendieVerlusteindenZeilenfürnichtausgeglichenesonstigeVerlusteund/oderAktien
veräußerungsverluste,sofernSiebeiunseinenAntragaufErteilungderVerlustbescheinigunggestellthatten.Die„HöhederKapitalerträge“wirdinder
erstenSummenzeilederJahressteuerbescheinigungangegeben.DiesenBetragkönnenSieinZeile7derAnlageKAPübernehmen.

Die Position „Gewinn aus Aktienveräußerungen“bescheinigtdiepositiveDifferenzausGewinnenundVerlustenausderVeräußerungvonAktien.Die
AktienveräußerungsgewinnewerdenindieserZeilemaximalbiszur„HöhederKapitalerträge“bescheinigt.EinenegativeDifferenzausGewinnenund
VerlustenausderVeräußerungvonAktienwirdinderZeilefürnichtausgeglicheneAktienveräußerungsverlusteausgewiesen.DieserAusweisvonVerlusten
erfolgtjedochnur,wennSiebeiunsbiszum15.Dezember2017einenAntragaufErteilungeinerVerlustbescheinigunggestellthatten.Der„Gewinnaus
Aktienveräußerungen“istinderzweitenSummenzeilederJahressteuerbescheinigungangegeben.DiesenkönnenSieinZeile8derAnlageKAPüber
nehmen.
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Die Position „Ersatzbemessungsgrundlage“ enthält die Summe aller pauschalen Bemessungsgrundlagen. Eine Ersatzbemessungsgrundlage kommt bei 
derVeräußerung/EinlösungvonWertpapierenaufgrundfehlenderAnschaffungskostenoderVeräußerungserlösezurAnwendung.DieserBetragistinder
JahressteuerbescheinigungangegebenundkanninZeile9derAnlageKAPübernommenwerden.

Teil C derErträgnisaufstellungstelltdieVerlustverrechnungdar.HierwerdeninderSpalte„Kapitalerträge“dieSummenderEinzelerträgnissegetrenntnach
folgenden Erträgnisgruppen aufgelistet:

‒ VerlustvorträgeausdemVorjahr

‒ inländischeZinserträge

‒ inländischeDividendenerträge

‒ Ausschüttungen/ThesaurierungeninländischerInvestmentfonds

‒ ausländischeZinserträge

‒ ausländischeDividendenerträge

‒ Ausschüttungen/ThesaurierungenausländischerInvestmentfonds

‒ sonstigelaufendeKapitalerträge

‒ VeräußerungenundEinlösungeninundausländischerAnleihen

‒ VeräußerungeninundausländischerAktien

‒ VeräußerungeninundausländischerInvestmentfonds

‒ VeräußerungenundEinlösungeninundausländischerZertifikate

‒ sonstigeVeräußerungenundEinlösungen

‒ Termingeschäfte

‒ VerlustüberträgeimRahmeneinesDepotübertrages

‒ VerlustüberträgewegenFSAbasierenderVerlustverrechnung

‒ sonstigeKapitalerträge

DieBeträgederErträgnisgruppenwerdendemVerrechnungssaldoAktien/GewinneausAktienveräußerungenoderdemVerrechnungssaldoSonstigezu
geordnet.EinzelheitenzurVerlustverrechnungfindenSienachfolgendunterPunkt2.a).

Teil D weistalleimJahr2017erzieltenEinzelerträgnissedetailliertaus.DieAuflistungerfolgtgetrenntnachErträgnisgruppen.AmEndejederErträgnis
gruppewerdenTeilsummengebildet.DieseTeilsummenwerdenindieentsprechendenZeilenderAusfüllhilfefürdieAnlageKAP(TeilA),derJahressteuer
bescheinigung2017(TeilB)sowiederVerlustverrechnung(TeilC)übernommen.AnhandderReferenzierungdurchinKlammernstehendeKleinbuchstaben
können Sie die Zusammensetzung der Summen in der Übersicht B für die Jahressteuerbescheinigung nachvollziehen.

Teil E der Erträgnisaufstellung enthält eine separate Darstellung der Einzelerträgnisse für abweichend wirtschaftlich Berechtigte (zum Beispiel Treugeber). 
EineAufsummierungfürdieJahressteuerbescheinigungoderErträgnisaufstellungerfolgtnicht.

Die Erträgnisaufstellung enthält vor allem folgende Erträge nicht:

‒ ErträgeausTafelgeschäften

‒ Erträgegemäß§21EStGoder§15EStGausgeschlossenenFonds

‒ sonstigeErträge,dienichtzudenEinkünftenausKapitalvermögenzählen[z.B.gehörenGewinne/VerlusteausderVeräußerung/Einlösungvon
XETRAGoldIHSinnerhalbderEinjahresfristzudensonstigenEinkünftenausprivatenVeräußerungsgeschäften(„Spekulationsgeschäfte“)]

‒ steuerpflichtigeThesaurierungsbeträge,sofernfürdiesevonderInvestmentgesellschaftkeineThesaurierungsanzeigeerstelltwurde

‒ ZinsenaufNachbesserungenimRahmeneinesSqueezeOuts

‒ ZinsenausPrivatdarlehen

‒ vergüteteBonuszahlungenausderNutzungvonGirokontensowieWerbeprämien,soferndiesezudensonstigenEinkünften(§22Nummer3EStG)
gehören 

‒ ErstattungszinsenimSinnevon§233aAO

BittebeachtenSie:steuerpflichtigeKapitalerträge,dienichtdemKapitalertragsteuerabzugunterlegenhaben,sindgemäß§32dAbs.3EStGinderEinkommen
steuer erklärung anzugeben.

Gilt nur für Mandate der Vermögensverwaltung

Aufwendungensindnurbescheinigt,wennsieimZusammenhangmitderKontound/oderDepotführungentstandensind(Depotgebühren,Beratungs
gebühren,EntgeltefürVerwaltungsdienstleistungenundsonstigeEntgelte).

DerAnsatztatsächlichentstandenerWerbungskosten(zumBeispielDepotgebühren)inderAnlageKAPentfällt.AnschaffungsnebenkostenundVeräußerungs
kosten (zum Beispiel Spesen) haben wir bereits bei der Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage berücksichtigt.
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BeiDepotmodellenmitpauschalenHonorarvereinbarungenkannderTransaktionskostenanteil,derimVermögensverwaltungsvertragoderinderDepot
vereinbarungfestgehaltenist,inFormeinesPauschalbetragessteuerlichberücksichtigtwerden,fallsdieser50ProzentdespauschalenHonorarsnicht
überschreitet.Einzelveräußerungskosten‒außerweiterberechneteSpesenvondritterSeite‒dürfendannnichtberücksichtigtwerden.FallsSiedieent
sprechendeErgänzungsvereinbarungimRahmendesVermögensverwaltungsvertragesoderderDepotvereinbarungmitunsgeschlossenhaben,wurden
50ProzentIhrespauschalenHonorarsalsabziehbarerAufwandberücksichtigt.

2. Wichtige steuerliche Hinweise

a) Verlustverrechnung

KreditinstituteverrechnennegativeKapitalerträge(zumBeispielVeräußerungsverluste,gezahlteStückzinsen)mitpositivenKapitalerträgen(zumBeispiel
Veräußerungsgewinne,ZinsenoderDividenden).DafürführenwirsogenannteVerrechnungssalden/Verlustverrechnungstöpfe.DiezeitlicheReihenfolge,in
derSiepositiveundnegativeKapitalerträgeimKalenderjahrerzielen,istfürdieGesamthöhedesKapitalertragsteuerabzugsunbeachtlich.Folgteinpositiver
KapitalertragaufeinennegativenKapitalertrag,nehmenwirkeinenodereinenvermindertenKapitalertragsteuereinbehaltvor.Folgthingegeneinnegativer
Kapitalertrag auf einen positiven Kapitalertrag, erstatten wir die bereits einbehaltene Kapitalertragsteuer.

NegativeKapitalerträge–mitAusnahmederVerlusteausderVeräußerungvonAktien–dürfenmitallenpositivenKapitalerträgenverrechnetwerden.Aktien
veräußerungsverlustedürfenhingegennurmitAktienveräußerungsgewinnenverrechnetwerden.DaherführenwirnebendemVerrechnungssaldoSonstige
einenseparatenVerrechnungssaldoAktien.ErgibtsicheinnegativerVerrechnungssaldoAktien(VeräußerungsverlustausAktien)beigleichzeitigemposi
tivemVerrechnungssaldoSonstige,dürfenwirdenAktienverlustnichtmitdensonstigenpositivenKapitalerträgenverrechnen.DeshalbwirddieserBetrag
desVerrechnungssaldosAktien,derfürdenAusweisderKapitalerträgeinTeilC,ersteSpaltederErträgnisaufstellungminderndberücksichtigtwurde,hinzu
gerechnet,umdiesteuerlichkorrekteBemessungsgrundlage(„JahressaldoderKapitalerträge“)fürdenKapitalertragsteuerabzugzuermitteln.Beipositivem
VerrechnungssaldoAktien(VeräußerungsgewinnausAktien)undnegativemVerrechnungssaldoSonstigefindetaufBasisdieserZwischensummeneine
Verlustverrechnungstatt.

Seitdem9.Oktober2012wurdederBegriffder„Veräußerung“durchdasBundesministeriumderFinanzeneingeschränkt.SogeltenVerkäufevonWert
papierennuralsVeräußerungimsteuerlichenSinn,wenndasErgebnisausVerkaufserlösabzüglichKosten(ProvisionundfremdeSpesen)positivist.Mit
demSchreibendesBundesministeriumsderFinanzenvom9.Dezember2014(Az.IVC1–S2252/08/10004:015,BStBl.I2014,S.1608)wurdedieRand
ziffer59dahingehendergänzt,dasseinVeräußerungsverlustzudemnichtzuberücksichtigenist,wennsichdieTransaktionskostennachVereinbarungmit
demdepotführendenInstitutausdenVeräußerungserlösenunterBerücksichtigungeinesAbzugsbetrageserrechnen.DiesenRegelungenunterliegende
VeräußerungsverlustedesKalenderjahres2017habenwirnichtindenzugehörigenVerlustverrechnungstöpfenberücksichtigt.FürsolcheVeräußerungen
weisenwireineSteuerbemessungsgrundlagevon0,00Euroaus.DerAuffassungderFinanzverwaltungstehteinUrteildesNiedersächsischenFinanz
gerichtsvom26.Oktober2016(Az.2K12095/15,RevisionBFHVIIIR32/16)entgegen.

EinenbiszumJahresendenichtausgeglichenennegativenVerlustverrechnungssaldoübertragenwirgrundsätzlichindasnächsteKalenderjahr.Dieserfolgt,
daVerlusteausKapitalvermögenindenfolgendenJahrenmiterzieltenpositivenEinkünftenausKapitalvermögenverrechnetwerdendürfen.Positive
VerrechnungssaldenkönnenhingegennichtindasnächsteKalenderjahrvorgetragenwerden.

HattenSiebeiunsbiszum15.DezemberdesBescheinigungsjahresdieErteilungeinerVerlustbescheinigungbeantragt,weisenwirdiebestehenden
VerrechnungssaldenimRahmenderJahressteuerbescheinigungaus.DieseVerlustbescheinigungermöglichtIhnenimRahmenderVeranlagungeineVer
rechnungderVerlustemitKapitalerträgen,dieSiezumBeispielbeieinemanderenKreditinstituterzielthaben.EinAusgleichdieserbescheinigtenVerluste
mitkapitalertragsteuerpflichtigenpositivenKapitalerträgendesfolgendenJahresdarfdanndurchunsnichtmehrerfolgen.DieVerrechnungssaldenbeginnen
imFolgejahrwiedermitNull.

Zum31.DezembererfolgtzusätzlicheineVerlustverrechnungaufBasisdeserteiltenFreistellungsauftrages.SomitwerdenpositiveundnegativeKapital
erträgeauchvonEhe/Lebenspartnernkundennummernübergreifendverrechnet.InderVerlustbescheinigungwerdendahernurdienachdieserVerrechnung
verbleibendenVerlusteausgewiesen.

b) Zwischengewinne/Stückzinsen

DiebeiErwerbvonAnteilenanInvestmentfondsodervonfestverzinslichenWertpapierengezahlten Zwischengewinne oder Stückzinsen weisen wir in 
der Erträgnisaufstellung als negative Einnahmen bei den Einkünften aus Kapitalvermögen aus.

Erhaltene Stückzinsen fallennichtunterdieBesteuerungalslaufenderKapitalertrag.SieerhöhendenVeräußerungserlösundwerdendadurchimRahmen
derErmittlungdersteuerlichenBemessungsgrundlage(Veräußerungsgewinn/verlust)berücksichtigt.

Erhaltene Zwischengewinne sindhingegennichtBestandteildesVeräußerungserlöses.SiestellenlaufendeEinnahmenausKapitalvermögendarund
werdengetrenntvomVeräußerungsgewinn/verluststeuerlichberücksichtigt.

c) Ausländische Quellensteuer

WirberücksichtigenanrechenbareausländischeQuellensteuerbeiderErmittlungderHöhedereinzubehaltendenKapitalertragsteuer.Dazuführenwireinen
separatenVerrechnungssaldo„anrechenbareausländischeQuellensteuer“.DiesenweisenwirinderErträgnisaufstellungaus.DieBerücksichtigungaus
ländischer Quellensteuer erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

‒ AnrechenbaristdieaufausländischeKapitalerträgegezahlteundumeinenmöglichenErstattungsanspruchgekürzteausländischeQuellensteuer.

‒ DieanrechenbareausländischeQuellensteuerkanninnerhalbeinesKalenderjahresaufdieKapitalertragsteuereinesjedeneinzelnenKapitalertrags
angerechnet werden.

‒ EineAnrechnungderausländischenQuellensteuererfolgtmaximalbiszurHöhederKapitalertragsteuerinnerhalbeinesKalenderjahres.
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‒ DieAnrechnungerfolgtaufBasiseinerdurchdasBundeszentralamtfürSteuernjährlichaktualisiertenÜbersicht.DiesewirdMittedeslaufendenJahres
grundsätzlichmitGültigkeitzum1.JanuardeslaufendenJahresveröffentlicht.FürZweckedesKapitalertragsteuerabzugswerdendieseÄnderungen
grundsätzlicherstzum1.JulideslaufendenJahreswirksam.SiekönnenmöglicheAbweichungenausdererstenJahreshälfteimRahmenIhrer
Einkommen steuerveranlagung korrigieren.

‒ ÄnderungenderanrechenbarenQuellensteuersätze,diesichnachVeröffentlichungderÜbersichtdesBundeszentralamtsfürSteuernmitrückwirkender
Anwendungergeben,findenerstzum1.JulidesfolgendenJahresBerücksichtigung.SiekönnendieseFälleimRahmenIhrerEinkommensteuer
veranlagung korrigieren.

‒ WurdedieanrechenbareausländischeQuellensteuerinnerhalbdesKalenderjahresnichtvollständigaufdieKapitalertragsteuerangerechnet,weisen
wir den verbleibenden Betrag als „Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer“ in der Jahressteuerbescheinigung 
aus.SiekönnendiesenBetragzwecksAnrechnunginIhreEinkommensteuererklärungübernehmen(AnlageKAP,Zeile52).Diesistsinnvoll,wennSie
im Kalenderjahr zum Beispiel positive Kapitalerträge aus anderen Bankverbindungen erzielt haben, von denen ein Kapitalertragsteuerabzug vor genommen 
wurde. Ein Übertrag der anrechenbaren, noch nicht angerechneten ausländischen Quellensteuer in nachfolgende Kalenderjahre ist nicht möglich.

‒ DieinderErträgnisaufstellungausgewieseneanrechenbareausländischeQuellensteuerkannniedrigerseinalsdietatsächlicheinbehalteneausländische
Quellensteuer.Diesliegtdarinbegründet,dassnurdieausländischeQuellensteuerzueinerAnrechnungimInlandberechtigt,welchekeinemErmäßigungs
anspruchmehrunterliegt.Diesgiltunabhängigdavon,obdieserAnspruchtatsächlichgeltendgemachtwurde.FüreineDurchsetzungmöglicherRück
forderungsansprüchegegenüberausländischenStaatenweisenwirinderErträgnisaufstellungdas„LanddesEmittenten“separataus(TeilD).Bitte
beachtenSie,dassderAusweisder„grundsätzlichrückforderbarenausländischenQuellensteuer“unabhängigdavonerfolgt,obdieQuellensteuer
bereitszurückgefordertodereinVorabbefreiungsantrag(zumBeispielbeiKapitalerträgenausUSamerikanischenWertpapierenmittelsdesFormulars
W8BEN)gestelltwurde.

‒ FiktiveQuellensteuerberücksichtigenwir,wennderenAnrechnungindemjeweiligenDoppelbesteuerungsabkommennichtanbestimmteVoraus
setzungengeknüpftist.SinddagegenfürdieAnrechenbarkeitbestimmteVoraussetzungenzuerfüllen,erfolgtkeineBerücksichtigungimQuellensteuer
topf.BitteprüfenSie,obindiesemFalleineAnrechnungimRahmenIhrerEinkommensteuererklärungmöglichist.DieEntscheidung,beiwelchen
LändernundinwelchemUmfangfiktiveQuellensteuerberücksichtigungsfähigist,habenwiraufBasisderVorgabenderFinanzverwaltunggetroffen.

d) Ermittlung einer Ersatzbemessungsgrundlage

Die Position „Ersatzbemessungsgrundlage“ enthält die Summe aller pauschalen Bemessungsgrundlagen des Berichtszeitraums. Dieser Betrag wird in 
derJahressteuerbescheinigungausgewiesenundistgegebenenfallsinZeile9derAnlageKAPanzugeben.

EineErsatzbemessungsgrundlagekommtaufgrundfehlenderAnschaffungskostenoderVeräußerungserlösezurAnwendung.AlsErsatzbemessungs
grundlage werden zu Grunde gelegt:

‒ 30ProzentdesErlösesausderVeräußerungoderEinlösungvonWertpapierenbeifehlendenAnschaffungskosten

‒ 30ProzentderAnschaffungskostenbeifehlendemBörsenpreis,zumBeispielimRahmeneinesentgeltlichenDepotübertragesmitGläubigerwechsel
(Veräußerungsfiktion)

Die Ersatzbemessungsgrundlage wird als Bruttobetrag ausgewiesen. Dies erfolgt unabhängig davon, ob wir hiervon einen Kapitalertragsteuerabzug vor
genommenhaben.SiekönnendietatsächlichzutreffendeSteuerbemessungsgrundlageimRahmenIhrerEinkommensteuerveranlagunggeltendmachen
(AnlageKAP,Zeile9).Diesistmöglich,wenndiebeimKapitalertragsteuerabzugangesetzteBemessungsgrundlagehöherwaralsdietatsächlicherzielten
Kapitalerträge. War die angesetzte Bemessungsgrundlage für den Kapitalertragsteuerabzug dagegen niedriger als die tatsächlich erzielten Kapitalerträge, 
bestehtfürdenDifferenzbetrageineVeranlagungspflicht.IndiesemFallkannausBilligkeitsgründenvoneinerBesteuerungimRahmenderVeranlagung
abgesehenwerden,wenndieDifferenzimVeranlagungszeitraumnichtmehrals500EurobeträgtundkeineweiterenGründefüreinePflichtveranlagung
vorliegen.

e) Übertragung von Wertpapieren im Inland (Depotüberträge)

Bei einem Übertrag abgeltungsteuerrelevanter Wertpapiere ist danach zu unterscheiden, ob dieser auf ein anderes Depot derselben Person erfolgt (Depot
über trag ohne Gläubigerwechsel) oder ob die Wertpapiere auf eine andere Person als den bisherigen Depotinhaber übertragen werden (Depotübertrag mit 
Gläubigerwechsel).

‒ Depotüberträge ohne Gläubigerwechsel

  Bei Depotüberträgen ohne Gläubigerwechsel übertragen wir grundsätzlich neben den Wertpapieren auch alle für die steuerliche Bewertung erforder
lichenDaten.DamitkönnenauchnacheinemDepotübertragdietatsächlichenAnschaffungsdatenbeiderErmittlungdersteuerlichenBemessungs
grundlageanlässlicheinerVeräußerung/Einlösungberücksichtigtwerden.

‒ entgeltliche Depotüberträge mit Gläubigerwechsel (zum Beispiel ein Aktienverkauf zwischen Privatpersonen)

 DerÜbertragabgeltungsteuerrelevanterWertpapiereaufeinDepoteinesanderenGläubigerswirdsteuerlichwieeineVeräußerungderübertragenen
Wertpapierebehandelt(Veräußerungsfiktion).DurchdasabgebendeKreditinstitutsindzumZeitpunktdesÜbertragsgrundsätzlichKapitalertragsteuer,
SolidaritätszuschlagundeventuellKirchensteueraufeinenVeräußerungsgewinneinzubehalten.EinVeräußerungsverlustistimzugehörigenVerlust
verrechnungstopfzuberücksichtigen.AlsVeräußerungserlösgiltderniedrigsteBörsenpreisamVortagdesÜbertrags.LiegtkeinBörsenpreisvor,sind
30ProzentderAnschaffungskostenalsErsatzbemessungsgrundlagefürdenSteuerabzugheranzuziehen.Diesgiltunabhängigvoneinermöglicher
weise zwischen den handelnden Personen getroffenen Preisvereinbarung.
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‒ unentgeltliche Depotüberträge mit Gläubigerwechsel (zum Beispiel im Rahmen einer Schenkung oder Erbschaft)

 HabenSieunsbeiderErteilungdesAuftrageszumDepotübertragdarüberinformiert,dassessichumeinenunentgeltlichenÜbertraghandelt,kommt
dieVeräußerungsfiktionnichtzurAnwendung.StattdessenübertragenwirdieDepotwertemitihrenursprünglichenAnschaffungsdaten.Wirsindin
diesemFallgesetzlichdazuverpflichtet,denÜbertragderabgeltungsteuerrelevantenWertpapiereunterAngabezusätzlicherInformationen(zumBeispiel
SteuerIdentifikationsnummer,WertzumÜbertragungszeitpunkt)derFinanzverwaltungmitzuteilen.

FürDepotüberträgeausdemAuslandindasInlandsindinsbesondereländerspezifischeBesonderheitenzubeachten.

f) Erträge aus Investmentfonds

DieausInvestmentfondserzieltenErträgeunterliegenbeimAnlegergrundsätzlichdergleichenBesteuerungwieErträgeauseinerDirektanlage(Trans
parenz prinzip).

Ausgeschüttete Erträge inundausländischerInvestmentfondsfließenIhnenzumZeitpunktderAusschüttungzu.NebenZinsenundDividendenzählen
auchdurchdenInvestmentfondsausgeschütteteVeräußerungsgewinnezudensteuerpflichtigenausgeschüttetenErträgen.Veräußerungsgewinnedes
InvestmentfondsausWertpapieren,dievordem1.Januar2009erworbenwurden,könnensteuerfreiausgeschüttetwerden.Siesindjedochsteuerpflichtig,
wennSieIhreInvestmentfondsanteilenachdem31.Dezember2008erworbenhaben.IndiesemFallwerdendiesteuerfreiausgeschüttetenVeräußerungs
gewinnebeimVerkaufderInvestmentfondsanteiledemVeräußerungserlöshinzugerechnet.

Ausschüttungsgleiche Erträge (Thesaurierungen) in und ausländischer Investmentfonds gelten Ihnen am Ende des Geschäftsjahres des Investmentfonds 
alszugeflossen(Zuflussfiktion).Wertpapierveräußerungsgewinne,diederInvestmentfondserzielthat,gehörennichtzudensteuerpflichtigenThesau
rierungen.DieseVeräußerungsgewinnewerdengrundsätzlicherstbesteuert,wennsieausgeschüttetoderdieInvestmentfondsanteileveräußertwerden
(BesteuerungderAnteilswertsteigerungimRahmenderVeräußerungsgewinnbesteuerung).

Thesaurierungen ausländischer Investmentfonds haben mangels eines tatsächlichen Zuflusses in 2017 nicht dem Kapitalertragsteuerabzug unterlegen. 
Siesindaberin2017materiellsteuerpflichtig.DeshalbmüssenSiedieseErträgeseparatimRahmenIhrerEinkommensteuerveranlagungangeben.Dies
giltebensofürdiesogenannten„Mehrbeträge“intransparenterInvestmentfonds.DiePosition„HöhederausschüttungsgleichenErträgeausausländischen
thesaurierendenInvestmentfondsundMehr/MindestbeträgeausintransparentenFonds“enthältdieseThesaurierungen.

Die Erträgnisaufstellung weist die Thesaurierungen von ausländischen Investmentfonds nur aus, wenn die Investmentgesellschaften zum Zeitpunkt der 
ErstellungderErträgnisaufstellungdieBesteuerungsgrundlagenfürdasabgelaufeneGeschäftsjahrbereitsveröffentlichthaben.AufgrunddesInkrafttretens
des Investmentsteuerreformgesetzes sind einmalig für alle Investmentfonds per 31. Dezember 2017 Ertragsthesaurierungen vorzunehmen. Dies gilt auch 
fürInvestmentfonds,dieinderVergangenheitausgeschüttethaben.AlleinländischenundausländischenInvestmentgesellschaftenhabenbiszum31.Dezember
2018Zeit,dieBesteuerungsgrundlagenzuveröffentlichen.NachVeröffentlichung/ErhaltderThesaurierungsanzeigemüssenSiedenBetraginZeile15der
AnlageKAPumdenentsprechendenausländischenThesaurierungsbetragerhöhen.BitteprüfenSie,gegebenenfallsunterHinzuziehungeinessteuerlichen
Beraters,obeineFristverlängerungzurAbgabederEinkommensteuererklärungfür2017erforderlichodergebotenist.

VeröffentlichteineInvestmentgesellschafteinesinländischenoderausländischenInvestmentfondskeineodernurteilweisesteuerlicheDaten,führtdieszur
sogenannten „Intransparenz“desInvestmentfonds.ZusätzlichzudenAusschüttungenundZwischengewinnendesintransparentenInvestmentfondsist
der sogenannte „Mehrbetrag“ steuerpflichtig. Das sind 70 Prozent der Differenz, die sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr fest
gesetztenRücknahmepreisdesInvestmentfondsanteilsergibt,mindestensjedoch6ProzentdesletztenimKalenderjahrfestgesetztenRücknahmepreises
abzüglicherfolgterAusschüttungen.DieErträgnisaufstellungweistdiesenBetragals„Mehrbetrag“ aus.DerMehroderMindestbetragfließtimRahmen
derJahressteuerbescheinigungindie„HöhederausschüttungsgleichenErträgeausausländischenthesaurierendenInvestmentfondsundMehr/Mindest
beträgeausintransparentenFonds“ein.MitUrteilvom9.Oktober2014(C326/12)hatderEuropäischeGerichtshofentschieden,dassdiedieserBesteu
erungzugrundeliegendeRegelung(§6InvStG)derKapitalverkehrsfreiheitnachArt.63AEUVentgegensteht.MitSchreibenvom23.Mai2016(Az.IVC1
–S19801/11/10014:016BStBl.I2016,504)hatdasBundesministeriumderFinanzenzumeinengeregelt,dassaufden„Mehrbetrag“weiterhinKapital
ertragsteuerdurchdieKreditinstituteeinzubehaltenist.ZumanderenhatdieFinanzverwaltungMindestangabenbestimmt,diefüreinenNachweisderBe
steuerungsgrundlagenimRahmenderEinkommensteuererklärungdesAnlegersunddamitfüreineÜberprüfungdesKapitalertragsteuerabzugserforderlich
sind.SiekönnenvonIhremsteuerlichenBeraterprüfenlassen,obinIhrerEinkommensteuererklärungeinniedrigererBetragalsder„Mehrbetrag“angesetzt
werden kann.

Der beim Kauf von Investmentfondsanteilen gezahlte „Zwischengewinn“ isteinnegativerKapitalertrag,derindenVerlustverrechnungstopfSonstige
einfließt.BeiVeräußerungvonInvestmentfondsanteilenerhalteneZwischengewinnestellenlaufendepositiveKapitalerträgedar.

FürdenKapitalertragsteuerabzugvonerhaltenenZwischengewinnenbeimVerkaufvonInvestmentfondsanteilenlegenwirden„Ersatzwert“ zu Grunde, 
wenndieInvestmentgesellschaftdieZwischengewinnenichtbörsentäglichermitteltundveröffentlicht.DerErsatzwertbeträgt6ProzentdesVeräußerungs
oderRücknahmepreises.WirermittelneinenzeitanteiligenWert,indemderWertdurch360geteiltundmitderAnzahlderTageseitEndedesletzten
Kalender jahres multipliziert wird.

Veräußerungsgewinne, dieSieausderVeräußerungIhrerInvestmentfondsanteileerzielthaben,sindsteuerpflichtig,wennSiedieAnteilenachdem
31.Dezember2008erworbenhaben.FürAnteile,dieSievordem1.Januar2009erworbenhaben,giltBestandsschutz.WennSieInvestmentfondsanteile
veräußern,giltanalogzuallenanderenWertpapierendieFifoMethode(firstinfirstout).HierbeigeltendiezuerstangeschafftenAnteilealszuerstveräußert.
BeiderErmittlungdessteuerpflichtigenVeräußerungsgewinnsberücksichtigenwirnebenweiterenKorrekturpostenauchgezahlteunderhalteneZwischen
gewinne sowie die während der Besitzzeit als zugeflossen geltenden Thesaurierungen.

WennSieAnteileanausländischenthesaurierendenInvestmentfondsveräußernoderzurückgeben,unterliegenzusätzlichzumsteuerpflichtigenVer
äußerungsgewinnsowiedemZwischengewinnoderdem„Ersatzwert“dieakkumulierten Thesaurierungen der Kapitalertragsteuer. Dabei handelt es sich 
grundsätzlichumdiewährendderBesitzzeitaufgelaufenensteuerpflichtigenThesaurierungen.DiesehabenbiszumZeitpunktderVeräußerungnochnicht
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demSteuerabzugunterlegen.DieJahressteuerbescheinigungweistdiesebesitzzeitanteiligermitteltenBeträgeunterderPosition„Summederalszuge
flossengeltenden,nochnichtdemSteuerabzugunterworfenenErträgeausAnteilenanausländischenInvestmentfondsinFällendes§7Abs.1Satz1Nr.3
InvStG“aus.MitderErträgnisaufstellungkönnenSiedieZusammensetzungdieserSummenachvollziehen.(ZurKorrekturmöglichkeitderPosition„Höhe
derKapitalerträge“inZeile7derAnlageKAP,Spalte„korrigierteBeträge“siehedieErläuterungenunter1.zuTeilA.)

SolltezumZeitpunktderVeräußerungderausländischenInvestmentfondsanteilederBetragderletztenThesaurierungnichtfeststehen,weilderInvestment
fonds die Besteuerungsgrundlagen für das abgelaufene Geschäftsjahr noch nicht veröffentlicht hat, legen wir als Bemessungsgrundlage für die Kapital
ertragsteuerdensogenannten„Schätzwert“zuGrunde.DieserentsprichtdenkapitalertragsteuerpflichtigenausschüttungsgleichenErträgendesvorletzten
Geschäftsjahres.Liegendiesenichtvor,werdenersatzweise6%desAnteilswertesamEndedesletztenGeschäftsjahresdesInvestmentfondsherangezogen.

DiebesitzzeitanteiligenakkumuliertenThesaurierungensindkapitalertragsteuerpflichtigundsomitinder„HöhederKapitalerträge“enthalten.Einematerielle
Steuerpflichtbestehtin2017fürdenBetragabernicht,sodassSieihnimRahmenIhrerEinkommensteuererklärungvonder„HöhederKapitalerträge“
abziehenkönnen(AnlageKAP,Zeile7).Diesistnotwendig,damitgeprüftwerdenkann,obeineErstattungderdaraufeinbehaltenenKapitalertragsteuer
 möglich ist.

DenWegfallderVoraussetzungenfüreinenInvestmentfondssowiedieUmwandlungeinerInvestitionsgesellschaftineinenInvestmentfondsweisenwir
nichtaus(SchreibendesBundesministeriumsderFinanzenvom5.September2016,IVC1–S2401/08/10001:015,BStBl.I2016,S.1586).

g) Erträge aus Kapital-Investitionsgesellschaften

BeiKapitalInvestitionsgesellschaftenkommtesinbestimmtenFällenzueinerHinzurechnungsbesteuerunggemäßAußensteuergesetz.DieseHinzu
rechnungsbeträgegehörenzudenEinkünftenausKapitalvermögen,unterliegenjedochnichtdemKapitalertragsteuerabzugundsindvonIhnenimRahmen
derVeranlagunganzugeben.

SofernHinzurechnungsbeträgederEinkommensteuerunterlegenhaben,sindinbestimmtenFällenspätereGewinnausschüttungensteuerfrei.Beider
VeräußerungderAnteilesinddiebereitsinVorjahrenerfasstenHinzurechnungsbeträgevondemVeräußerungserlösabzuziehen,soweitsienichtsteuerfrei
ausgeschüttetwurden.DieseBesonderheitenwerdenebenfallsimRahmendesSteuerabzugsnichtberücksichtigt,sondernsindimRahmenderVeranlagung
anzugeben. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich an Ihren steuerlichen Berater zu wenden.

h) Finanzinnovationen

NebendemlaufendenZinsertragunterliegenGewinneausderVeräußerungoderEinlösungvonFinanzinnovationen‒unabhängigvomAnschaffungs
zeitpunkt‒derAbgeltungsteuer.DabeispielteskeineRolle,obdasWertpapiernachderin2006/2007ergangenenBFHRechtsprechungals„NichtFinanz
innovation“einzustufenwäre.DamitsindGewinneausderVeräußerungoderEinlösungvonFinanzinnovationenkapitalertragsteuerpflichtig.Verlustesind
imVerlustverrechnungstopfSonstigezuberücksichtigen.

i) Kapitalmaßnahmen

Kapitalerhöhung gegen Einlage

WerdenanlässlicheinerKapitalerhöhunggegenEinlageBezugsrechtezugeteilt,dürfendiesenachderRechtsprechungdesBundesfinanzhofsvom
9.Mai2016(Az.VIIIR54/14,BFH/NV2017,S.1245)nichtmitAnschaffungskosteninHöhevon0EURbewertetwerden,wenndiezuGrundeliegenden
Aktienvordem1.Januar2009erworbenwurden.DieFinanzverwaltungwirdsichdieserAuffassungvoraussichtlichanschließen,jedochhatdasBundes
ministeriumderFinanzenbiszumZeitpunktderErstellungderErträgnisaufstellungseinbishergeltendesSchreibenvom18.Januar2016(Az.IVC1–S
2252/08/10004:017,BStBl.I2016,S.85,Rz.108,110)nochnichtentsprechendgeändert.

DieCommerzbankhatdaherBezugsrechteindengenanntenFällenimKalenderjahr2017mitAnschaffungskosteninHöhevon0EURbewertet.Bitteprüfen
SiefürdenFall,dassSiediedurchdieAusübungderBezugsrechteerworbenenjungenAktienveräußerthaben,gegebenenfallsunterHinzuziehungeines
steuerlichenBeraters,obSiedenSteuereinbehaltmitVerweisaufdasgenannteUrteildesBundesfinanzhofsbzw.gegebenenfallsaufeinnochergehendes
SchreibendesBundesministeriumsderFinanzenderHöhenachimRahmenIhrerEinkommensteuerveranlagungüberprüfenlassen.

Zuteilung von Anteilen im Rahmen von ausländischen Kapitalmaßnahmen

EstretenvermehrtKapitalmaßnahmenausländischerGesellschaftenauf,beidenendieAktionäresogenannteGratisoderBerichtigungsaktienerhalten.
DieseKapitalmaßnahmenwurdengrundsätzlichmangelsdetaillierterInformationenzunächstalssteuerpflichtigeSachausschüttungmitKapitalertragsteuer
belastungbehandelt.SoweiteineimNachgangdurchdieFinanzverwaltungdurchgeführteÜberprüfungergebenhat,dasseineMaßnahmenichtsteuer
pflichtig war, haben wir eine Korrektur vorgenommen.

ZurVermeidungeinerKapitalertragsteuerbelastungohnetatsächlichenGeldzuflusshatdasBundesministeriumderFinanzeneineRegelungerlassen,nach
derdieEinkünfteausderunentgeltlichenZuteilungvonAnteilenanausländischenGesellschaftensowiederenAnschaffungskostenfürkapitalertragsteuer
licheZweckegrundsätzlichmit0,00EURanzusetzensind.DiesführtzumZeitpunktderVeräußerungdererhaltenenAnteiledazu,dassdergesamte
VeräußerungserlösdemKapitalertragsteuerabzugunterliegt.EskannunterUmständenbereitsvorVeräußerungsinnvollsein,diesteuerlicheBehandlung
derAnteilsgewährungimRahmenIhrerEinkommensteuerveranlagungüberprüfenzulassen.

HiervongrundsätzlichzuunterscheidensindausländischeKapitalmaßnahmeninFormeines„spinoff“.DabeigliederteinbestehendesUnternehmeneinen
UnternehmensteilalseigenständigesUnternehmenausundbringtdieseshäufigandieBörse.NachAuffassungderFinanzverwaltungführtdieszueiner
steuerpflichtigenSachausschüttungmitKapitalertragsteuerbelastungohneAnwendungdergenanntenRegelungdesBundesministeriumsderFinanzen.
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j) Termingeschäfte

Stillhalter- und Glattstellungsprämien

HabenSieOptionsprämienerhalten(Stillhalterprämien),sinddiesealsEinkünfteausKapitalvermögengrundsätzlichkapitalertragsteuerpflichtig.Diedurch
SiebeiGlattstellungvonOptionengezahltenOptionsprämienstellenwirzumZeitpunktderZahlungindenVerlustverrechnungstopfSonstigeein.

Gezahlter Barausgleich / Verfall bzw. Veräußerung von Zertifikaten

DerbeiAusübungeinerOption/einesOptionsscheinsdurchdenStillhalterzuleistendeBarausgleichstelltnachderRechtsprechungdesBundesfinanzhofs
vom20.Oktober2016(Az.VIIIR55/13,BStBl.II2017,S.264)einennegativenKapitalertragdar.DieFinanzverwaltungwirdsichdieserAuffassungvor
aussichtlichanschließen,jedochhatdasBundesministeriumderFinanzenbiszumZeitpunktderErstellungderErträgnisaufstellungseinbishergeltendes
Schreibenvom18.Januar2016(Az.IVC1–S2252/08/10004:017,BStBl.I2016,S.85,Rz.26und34)nochnichtentsprechendgeändert.

DieCommerzbankhatdaherdiedurcheinenStillhalterin2017oderfrüherenKalenderjahrengeleistetenBarausgleichszahlungennichtimVerlustverrechnungs
topfSonstigeberücksichtigtundwirddieseauchzukünftignichtberücksichtigen.SiekönnendieseVerlustemitVerweisaufdasgenannteUrteildesBundes
finanzhofsbzw.gegebenenfallsaufeinnochergehendesSchreibendesBundesministeriumsderFinanzenimRahmenIhrerVeranlagungerklären.

DerVerlustdesOptionsinhabersinFolgeeinesVerfallseinerKaufoderVerkaufsoptioninHöhederfürdenErwerbderOption/desOptionsscheinsent
standenenAufwendungenstellteinennegativenKapitalertragdar.WährenddiesauchfürdenVerfallvonOptionen/OptionsscheinendurchErreicheneines
Schwellenwertesgilt,dürfenVerlusteausdemwertlosenVerfallvonKnockOutZertifikatennachAuffassungderFinanzverwaltungweiterhinnichtimVerlust
verrechnungstopfSonstigeberücksichtigtwerden[gegenteiligeUrteilederFinanzgerichteDüsseldorfvom6.Oktober2015undKölnvom26.Oktober2016
(Az.9K4203/13Ebzw.7K3387/13),RevisionBFHVIIIR37/15bzw.VIIIR1/17].

HabenSieZertifikatevoreinerwertlosenAusbuchungzu0,01Euro/0,001EuroimRahmeneinesFestpreisgeschäftsverkauft,berücksichtigenwireinen
ausdiesenGeschäftenresultierendenVeräußerungsverlustgrundsätzlich(AusnahmensiehePunkt2.a)imVerlustverrechnungstopfSonstige.Bitteprüfen
SievordemHintergrunddermöglichengegenläufigenAuffassungderFinanzverwaltungdiesteuerlicheRelevanzdieserVeräußerung.Fallsnotwendig
ziehen Sie einen steuerlichen Berater hinzu.

Devisentermingeschäfte

DevisentermingeschäfteenthaltendieVerpflichtung,einenbestimmtenFremdwährungsbetragzueinemzukünftigenZeitpunktoderwährendeinerZeit
spannezueinembereitsbeiAbschlussdesGeschäftsfestgelegtenKurszukaufenoderzuverkaufen.Gewinne/VerlusteausDevisentermingeschäftenmit
Differenzausgleich (Barausgleich) zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Erträge aus Devisentermingeschäften mit effektiver Lieferung unterliegen 
nichtderKapitalertragsteuer.DiesesindnurbeieinemVerkauf/TauschderWährunginnerhalbderJahresfristalsGewinnoderVerlustauseinemprivaten
Veräußerungsgeschäftsteuerrelevant.DevisentermingeschäftemiteffektiverLieferungsindimRahmenIhrerEinkommensteuerveranlagunganzugeben.

3. Prüfungs- und Mitteilungspflicht 

BitteprüfenSiedieseErträgnisaufstellungimRahmenIhrerMitwirkungspflichtenaufRichtigkeitundVollständigkeit.EtwaigeEinwendungenteilenSieuns
bitteunverzüglichmit(sieheZiffer11Absatz4unsererAllgemeinenGeschäftsbedingungen).

4. Abschließende Hinweise

DievorstehendenHinweisekönneneinesteuerlicheBeratungnichtersetzen.BittelassenSiesichvonIhremsteuerlichenBeraterinformieren,inwelchen
FälleneineVeranlagungIhrerKapitaleinkünftesinnvollodergebotenist.

5. Ergänzende Hinweise für betriebliche Kapitalerträge und Steuerausländer

HabenSieimFallvonbetrieblichenKapitalerträgenEinzelsteuerbescheinigungenerhalten,könnenwirIhnenfürdasKalenderjahrkeineJahressteuer
bescheinigung erstellen.

FürKapitalerträgevonSteuerausländernundausbetrieblichgeführtenKontenundDepotsfindenwederdieVerlustverrechnungnochdieAnrechnungaus
ländischer Quellensteuer statt, auch wenn diese bei den Einzelerträgnissen ausgewiesen wird.




